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Regeste

Einstellung (Widerhandlung gegen das Urheberrechtsgesetz usw.) | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerdeführerin reichte am 24. April 2013 Strafanzeige gegen A.________,
B.________ und C.________ wegen Widerhandlung gegen das Urheberrechtsgesetz und
Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses ein. Am 8. Juli 2013 ergänzte sie
ihre Strafanzeige, am 30. Juli 2013 liess sie den Sachverhalt um eine
Urheberrechtsverletzung erweitern. Am 29. Juli 2013 konstituierte sie sich als
Privatklägerin im Straf- und Zivilpunkt. Am 8. Juli 2014 stellte die Staatsanwaltschaft die
Strafuntersuchung ein. Eine dagegen eingereichte Beschwerde der Beschwerdeführerin
hiess das Obergericht des Kantons Zug am 11. Juni 2015 gut. Mit Verfügung vom 21. April
2016 stellte die Staatsanwaltschaft die Strafuntersuchung erneut ein. Die dagegen gerichtete
Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Zug am 28. Juli 2016 ab. Die
Beschwerdeführerin wendet sich an das Bundesgericht. Sie beantragt, das Urteil vom 28.
Juli 2016 sei aufzuheben und die Beschuldigten seien für die ihnen vorgeworfenen
strafbaren Handlungen zu bestrafen. Es sei ihr eine angemessene Entschädigung für die
Widerhandlung gegen das Urheberrechtsgesetz, die Verletzung des Geschäftsgeheimnisses
und ihre jetzigen Umtriebe zuzusprechen.

E. 2
Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen nur legitimiert, wenn der
angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art.
81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Richtet sich die Beschwerde gegen die Einstellung oder
Nichtanhandnahme eines Verfahrens, hat die Privatklägerschaft nicht notwendigerweise
bereits vor den kantonalen Behörden Zivilansprüche geltend gemacht. In jedem Fall muss
sie indes im Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus welchen Gründen sich der
angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderung auswirken kann. Das
Bundesgericht stellt an die Begründung der Legitimation strenge Anforderungen. Genügt
die Beschwerde diesen nicht, kann darauf nur eingetreten werden, wenn aufgrund der Natur
der untersuchten Straftat ohne Weiteres ersichtlich ist, um welche Zivilforderung es geht (
BGE 141 IV 1 E. 1.1 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin äussert sich zur Frage der
Legitimation nicht. Sie macht nur geltend, dass sie sich als Privatklägerin im Straf- und
Zivilpunkt konstituiert habe und ihr eine angemessene Entschädigung für die
Widerhandlung gegen das Urheberrechtsgesetz und die Verletzung des
Geschäftsgeheimnisses zuzusprechen sei. Indessen führt sie nicht im Ansatz aus, auf welche
konkrete zivilrechtliche Forderung sich der angefochtene Entscheid inwiefern auswirken
könnte. Auch aus der Natur der behaupteten Straftaten ergibt sich solches nicht ohne



Weiteres. Dem angefochtenen Entscheid lässt sich überdies entnehmen, dass sich die
Beschwerdeführerin und die Beschuldigten gütlich geeinigt haben. Zwar sei nicht
ersichtlich, dass im Schlichtungsverfahren auch Ansprüche aus Urheberrecht Gegenstand
des Verfahrens gewesen seien. Entscheidend sei, dass damit ausschliesslich die
zivilrechtlichen Ansprüche der Beschwerdeführerin beschlagen gewesen seien (vgl.
angefochtenen Entscheid, S. 4 Erw. 3 und 4). Vor diesem Hintergrund hätte die
Beschwerdeführerin erst recht nicht auf Ausführungen zu ihrer Legitimation im Verfahren
vor Bundesgericht verzichten dürfen. Auf die Beschwerde ist mangels hinreichend
begründeter Legitimation im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 3
Die Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


